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GESETZBLATT
FÜR BADEN-WÜRTTEMBERG

Tag I N H A LT  Seite

Gesetz zur Änderung des Landes
verfassungsschutzgesetzes und des 

Ausführungsgesetzes zum Artikel 10Gesetz

Vom 28. November 2017

Der Landtag hat am 15. November 2017 das folgende 
Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Landesverfassungsschutzgesetzes

Das Landesverfassungsschutzgesetz in der Fassung vom 
5. Dezember 2005 (GBl. 2006 S. 1), das zuletzt durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 21. Juli 2015 (GBl. S. 642) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa)  In Nummer 9 werden das Komma und die Wör-
ter »die zu sicherheitsempfindlichen Be reichen 
von Flughäfen Zutritt haben,« gestrichen und 
die Wörter »§ 29 c des Luftverkehrsgesetzes« 
durch die Wörter »§ 7 des Luftsicherheits-
gesetzes« ersetzt.

bb)  Nach Nummer 9 werden folgende Nummern 10 
und 11 eingefügt:

 »10.  bei der Überprüfung der Zuverlässigkeit 
von Personen nach der Gewerbeordnung 

und den auf ihr beruhenden Rechtsverord-
nungen,

  11.  bei der Überprüfung der Zuverlässigkeit 
von Personen, denen bei Großveranstal-
tungen auf Grund ihrer Tätigkeit Zugang 
zu nicht allgemein zugänglichen Berei-
chen gewährt werden soll,«.

cc) Die bisherige Nummer 10 wird Nummer 12.

b) Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:

  »Im Fall des Absatzes 3 Satz 1 Nummer 11 ist eine 
Überprüfung nur zulässig, wenn der Betroffene 
eingewilligt hat und er über die Folgen einer Ver-
weigerung der Einwilligung belehrt worden ist.«

2. § 5 a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Angabe »Nr. 2 bis 4« wird gestrichen.

bb)  In Nummer 2 werden nach dem Wort »Luft-
fahrtunternehmen« die Wörter »sowie Betrei-
bern von Computerreservierungssystemen und 
Globalen Distributionssystemen für Flüge« 
ein gefügt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa)  In Satz 1 werden das Wort »Teledienste« durch 
die Wörter »Telemedien anbieten,« und das 
Wort »Teledienstenutzungsdaten« durch das 
Wort »Telemediennutzungsdaten« ersetzt.

bb)  In Satz 2 wird das Wort »Telediensten« durch 
das Wort »Telemedien« ersetzt.
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cc) Satz 3 wird wie folgt geändert:

 aaa)  Im einleitenden Satzteil wird das Wort 
»Teledienstenutzungsdaten« durch das 
Wort »Telemediennutzungsdaten« ersetzt.

 bbb)  In Nummer 3 wird das Wort »Teledienst-
Dienstleistungen« durch das Wort »Tele-
medien-Dienstleistungen« ersetzt.

c) Absatz 7 werden folgende Sätze angefügt:

 »Dem Auskunftsgeber ist es verboten, allein auf 
Grund einer Maßnahme nach den Absätzen 1 bis 3 
einseitige Handlungen vorzunehmen, die für den 
Betroffenen nachteilig sind und die über die Ertei-
lung der Auskunft hinausgehen, insbesondere be-
stehende Verträge oder Geschäftsverbindungen zu 
beenden, ihren Umfang zu beschränken oder ein 
Entgelt zu erheben oder zu erhöhen. Die Anord-
nung ist mit dem ausdrücklichen Hinweis auf die-
ses Verbot und darauf zu verbinden, dass das Aus-
kunftsersuchen nicht die Aussage beinhaltet, dass 
sich die betroffene Person rechtswidrig verhalten 
habe oder ein darauf gerichteter Verdacht bestehen 
müsse.«

3. Nach § 5 b wird folgender § 5 c eingefügt: 

 »§ 5 c

 Überwachung der Telekommunikation

 (1) Um die Telekommunikation nach § 1 Absatz 1 
Nummer 1 des Artikel 10-Gesetzes zu überwachen 
und aufzuzeichnen, darf das Landesamt für Verfas-
sungsschutz im Einzelfall unter den Voraussetzungen 
des § 3 des Artikel 10-Gesetzes mit technischen Mit-
teln verdeckt auf informationstechnische Systeme zu-
greifen, wenn

1.  durch technische Maßnahmen sichergestellt ist, 
dass ausschließlich laufende Telekommunikation 
überwacht und aufgezeichnet wird und 

2.  der Zugriff auf das informationstechnische System 
notwendig ist, um die Überwachung und Aufzeich-
nung der Telekommunikation insbesondere auch in 
unverschlüsselter Form zu ermöglichen.

  Zur Vorbereitung einer Maßnahme nach Satz 1 darf 
das Landesamt für Verfassungsschutz unter den Vor-
aussetzungen des § 3 des Artikel 10-Gesetzes spezifi-
sche Kennungen sowie den Standort eines informa-
tionstechnischen Systems ermitteln.

  (2) Durch technische Maßnahmen ist sicherzustellen, 
dass

1.  an dem informationstechnischen System nur Ver-
änderungen vorgenommen werden, die für die  
Datenerhebung unerlässlich sind, und

2.  die vorgenommenen Veränderungen bei Beendigung 
der Maßnahme soweit technisch möglich automati-
siert rückgängig gemacht werden.

 Das eingesetzte Mittel ist nach dem Stand der Technik 
gegen unbefugte Nutzung zu schützen. Kopierte Daten 
sind nach dem Stand der Technik gegen Veränderung, 
unbefugte Löschung und unbefugte Kenntnisnahme 
zu schützen.

 (3) Die §§ 3 a bis 4 und 9 bis 13 des Artikel 10-Geset-
zes sowie die §§ 1 und 2 des Ausführungsgesetzes 
zum Artikel 10-Gesetz gelten entsprechend. Dabei ist 
§ 3 a Satz 12 des Artikel 10-Gesetzes mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass die Dokumentation sechs Monate 
nach der Mitteilung oder nach der Feststellung der 
endgültigen Nichtmitteilung nach Satz 1 in Verbin-
dung mit § 12 Absatz 1 Satz 1 oder 5 des Arti- 
kel 10-Gesetzes zu löschen ist. Ist eine laufende Kont-
rolle nach § 2 Absatz 4 Satz 1 des Ausführungsgeset-
zes zum Artikel 10-Gesetz durch die Kommission 
nach dem Ausführungsgesetz zum Artikel 10-Gesetz 
noch nicht beendet, ist die Dokumentation bis zu 
 ihrem Abschluss aufzubewahren. § 3 b des Arti- 
kel 10-Gesetzes ist mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass sich Absatz 1 auch auf Rechtsanwälte erstreckt, 
die in anderen  Mandatsverhältnissen als der Straf-
verteidigung tätig sind, sowie auf Kammerrechts-
beistände. § 4 Absatz 1 Satz 5 des Artikel 10-Gesetzes 
ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Protokoll-
daten sechs Monate nach der Mitteilung oder nach der 
Feststellung der endgültigen Nichtmitteilung nach 
Satz 1 in Verbindung mit § 12 Absatz 1 Satz 1 oder 5 
des Artikel 10-Gesetzes zu löschen sind. § 4 Absatz 1 
Satz 6 des Artikel 10-Gesetzes ist mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass die Löschung der Daten auch unter-
bleibt, soweit die Daten für eine Nachprüfung der 
Rechtmäßigkeit der Beschränkungsmaßnahme nach 
§ 2 Absatz 4 Satz 1 des Ausführungsgesetzes zum Ar-
tikel 10-Gesetz durch die Kommission nach dem Aus-
führungsgesetz zum Artikel 10-Gesetz von Bedeutung 
sein können.

(4) Bei der Erhebung von Daten nach Absatz 1 sind zu 
protokollieren

1. das zur Datenerhebung eingesetzte Mittel,

2. der Zeitpunkt des Einsatzes,

3.  die Angaben, die die Feststellung der erhobenen 
Daten ermöglichen,

4.  die Beteiligten der überwachten Telekommunika-
tion sowie

5.  die Angaben zur Identifizierung des informations-
technischen Systems und die daran vorgenomme-
nen nicht nur flüchtigen Veränderungen.

 Zudem sind die Gründe zu dokumentieren, wenn eine 
Mitteilung nach § 12 Absatz 1 Satz 2 des Artikel 
10-Gesetzes unterbleibt. Die Übermittlung nach Ab-
satz 3 Satz 1 in Verbindung mit § 4 Absatz 4 des Arti-
kel 10-Gesetzes ist zu protokollieren. Die Protokoll-
daten nach Satz 1 bis 3 dürfen ausschließlich zur Mit-
teilung nach § 12 des Artikel 10-Gesetzes verwendet 
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werden oder um der betroffenen Person oder nach § 2 
Absatz 4 Satz 1 des Ausführungsgesetzes zum Arti- 
kel 10-Gesetz der Kommission nach dem Ausführungs-
gesetz zum Artikel 10-Gesetz die Prüfung zu ermög-
lichen, ob die Maßnahme rechtmäßig durchgeführt 
worden ist. Für die Löschung der Protokolldaten nach 
Satz 1 bis 3 gelten Absatz 3 Satz 5 und 6 sowie § 4 Ab-
satz 1 Satz 7 des Artikel 10-Gesetzes entsprechend.«

4.  In § 9 Absatz 1 werden die Wörter »und die landes-
unmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts« durch ein Komma und die Wörter »die Ge-
meinden, die Gemeindeverbände und die sonstigen 
der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts« ersetzt.

5. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

  »(1) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf 
personenbezogene Daten, die mit nachrichtendienst-
lichen Mitteln erhoben worden sind, an die Staats-
anwaltschaften, die Finanzbehörden nach § 386 
Absatz 1 der Abgabenordnung, die Polizeien, die 
mit der Steuerfahndung betrauten Dienststellen der 
Landesfinanzbehörden, die Behörden des Zollfahn-
dungsdienstes sowie an andere Zolldienststellen, 
soweit diese Aufgaben nach dem Bundespolizei-
gesetz wahrnehmen, übermitteln, soweit dies erfor-
derlich ist zur

 1.  Erfüllung eigener Aufgaben der Informationsge-
winnung des Landesamtes für Verfassungsschutz,

 2.  Abwehr einer im Einzelfall bestehenden erheb-
lichen Gefahr für den Bestand oder die Sicher-
heit des Bundes oder eines Landes oder für Leib, 
Leben, Gesundheit oder Freiheit einer Person 
oder für wesentliche Infrastruktureinrichtungen 
oder sonstige Anlagen mit unmittelbarer Bedeu-
tung für das Gemeinwesen,

 3.  Verhinderung oder sonstigen Verhütung von 
Straftaten von erheblicher Bedeutung oder

 4.  Verfolgung von Straftaten von erheblicher Be-
deutung.

  Der Empfänger darf die übermittelten Daten, so-
weit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, nur zu 
dem Zweck verwenden, zu dem sie ihm übermittelt 
wurden.«

b)  Der bisherige Absatz 1 wird Absatz 3 und wie folgt 
gefasst:

  »(3) Im Übrigen kann das Landesamt für Verfas-
sungsschutz an inländische öffentliche Stellen per-
sonenbezogene Daten übermitteln, wenn dies zur 
Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist oder der 
Empfänger die Daten zum Schutz der freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung oder sonst für er-
hebliche Zwecke der öffentlichen Sicherheit ein-
schließlich der Verfolgung von Straf taten von 

 erheblicher Bedeutung be nötigt. Der Empfänger 
darf die übermittelten Daten, soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist, nur zu dem Zweck ver-
wenden, zu dem sie ihm übermittelt wurden.«

c)  Die bisherigen Absätze 3 bis 6 werden die Absätze 4 
bis 7.

6. § 13 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

  »Die Auskunft aus Akten umfasst alle personenbe-
zogenen Daten, die über eine Speicherung in ge-
meinsamen Dateien im automatisierten Verfahren 
auffindbar sind.«

b)  Im neuen Satz 3 wird das Wort »Es« durch die 
Wörter »Das Landesamt für Verfassungsschutz« 
ersetzt.

7.  In § 15 Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort »Arti-
kel 10-Gesetz« ein Komma und die Wörter »auch in 
Verbindung mit § 5 c Absatz 3 Satz 1« eingefügt.

8. § 15 c Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 »Das Innenministerium unterrichtet das Parlamentari-
sche Kontrollgremium nach Maßgabe der § 5 a Absatz 9 
und § 6 Absatz 3 Satz 10 sowie nach Maßgabe des § 2 
Absatz 1 des Ausführungsgesetzes zum Artikel 10-Ge-
setz, auch in Verbindung mit § 5 c Absatz 3 Satz 1.«

9. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 2

Änderung des Ausführungsgesetzes  
zum Artikel 10-Gesetz

§ 2 des Ausführungsgesetzes zum Artikel 10-Gesetz vom 
13. Mai 1969 (GBl. S. 79), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 21. Juli 2015 (GBl. S. 642, 645) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter »von ihm« durch 
die Wörter »vom Landesamt für Verfassungsschutz« 
ersetzt.

2.  In Absatz 5 Satz 1 wird das Wort »muß« durch das 
Wort »muss« ersetzt.

Artikel 3

Einschränkung von Grundrechten

Durch Artikel 1 Nummer 3 wird das Grundrecht des 
Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 des 
Grundgesetzes) eingeschränkt.

Artikel 4

Neubekanntmachung

Das Innenministerium kann den Wortlaut des Landesver-
fassungsschutzgesetzes in der im Zeitpunkt der Bekannt-
machung geltenden Fassung mit neuer Paragrafenfolge 
bekannt machen und Unstimmigkeiten des Wortlauts be-
seitigen.
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Artikel 5

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 28. November 2017

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

 Strobl Dr. Eisenmann

 Bauer Untersteller

 Dr. Hoffmeister-Kraut Lucha

 Hauk Wolf

 Hermann Erler 

Gesetz zur Änderung des Polizeigesetzes

Vom 28. November 2017

Der Landtag hat am 15. November 2017 das folgende 
Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Polizeigesetzes

Das Polizeigesetz in der Fassung vom 13. Januar 1992 
(GBl. S. 1, ber. S. 596, 1993 S. 155), das zuletzt durch 
Gesetz vom 18. Oktober 2016 (GBl. S. 569) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  In § 9 a Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe »23, 25 bis« 
gestrichen.

2.  In § 20 Absatz 5 wird die Zahl »4« durch die Zahl »5« 
und die Angabe »Abs.« jeweils durch das Wort »Ab-
satz« ersetzt.

3. § 21 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:

  »(4) Der Polizeivollzugsdienst kann die nach Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 1 sowie Absatz 2 und 3 ange-
fertigten Bildaufzeichnungen auch automatisch 
auswerten. Die automatische Auswertung darf nur 
auf das Erkennen solcher Verhaltensmuster ausge-
richtet sein, die auf die Begehung einer Straftat hin-
deuten.«

b)  Die bisherigen Absätze 4 bis 8 werden die Ab - 
sätze 5 bis 9.

c) Der neue Absatz 6 wird wie folgt geändert:

aa)  In Satz 1 wird die Zahl »4« durch die Zahl »5« 
ersetzt.

bb)  In Satz 2 werden die Wörter »3 und Absatz 6« 
durch die Angabe »4 und 7« ersetzt.

d)  Im neuen Absatz 8 Satz 1 werden nach dem Wort 
»Tonaufzeichnung« die Wörter »sowie die automa-
tisierte Auswertung« eingefügt.

e) Der neue Absatz 9 wird wie folgt gefasst:

  »(9) Für die erhobenen Daten nach Absatz 5 gilt 
Absatz 8 mit der Maßgabe, dass diese spätestens 
nach 60 Sekunden automatisch zu löschen sind und 
jede über das Erheben hinausgehende Verarbeitung 
ausgeschlossen ist, sofern nicht zuvor die Voraus-
setzungen des Absatzes 6 vorliegen.«

4. Nach § 23 a wird folgender § 23 b eingefügt:

 »§ 23 b

 Überwachung der Telekommunikation

 (1) Der Polizeivollzugsdienst kann ohne Wissen der 
betroffenen Person die Telekommunikation einer Per-
son überwachen und aufzeichnen,

1.  die nach den §§ 6 oder 7 verantwortlich ist, und dies 
zur Abwehr einer dringenden und erheblichen Ge-
fahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person, für 
den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder 
eines Landes oder für wesentliche Infrastrukturein-
richtungen oder sonstige Anlagen mit unmittelbarer 
Bedeutung für das Gemeinwesen geboten ist,

2.  bei der bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfer-
tigen, dass sie innerhalb eines übersehbaren Zeit-
raums auf eine zumindest ihrer Art nach konkreti-
sierte Weise eine Straftat begehen wird, die sich 
gegen die in Nummer 1 genannten Rechtsgüter 
richtet und dazu bestimmt ist,

 a)  die Bevölkerung auf erhebliche Weise einzu-
schüchtern,

 b)  eine Behörde oder eine internationale Orga-
nisation rechtswidrig mit Gewalt oder durch 
Drohung mit Gewalt zu nötigen oder

 c)  die politischen, verfassungsrechtlichen, wirt-
schaftlichen oder sozialen Grundstrukturen ei-
nes Staates oder einer internationalen Organisa-
tion zu beseitigen oder erheblich zu beeinträch-
tigen, und durch die Art ihrer Begehung oder 
ihre Auswirkungen einen Staat oder eine inter-
nationale Organisation erheblich schädigen 
können,

3.  deren individuelles Verhalten die konkrete Wahr-
scheinlichkeit begründet, dass sie innerhalb eines 
übersehbaren Zeitraums eine Straftat begehen wird, 
die sich gegen die in Nummer 1 genannten Rechts-
güter richtet und dazu bestimmt ist,

 a)  die Bevölkerung auf erhebliche Weise einzu-
schüchtern,
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 b)  eine Behörde oder eine internationale Organisa-
tion rechtswidrig mit Gewalt oder durch Dro-
hung mit Gewalt zu nötigen oder

 c)  die politischen, verfassungsrechtlichen, wirt-
schaftlichen oder sozialen Grundstrukturen ei-
nes Staates oder einer internationalen Organisa-
tion zu beseitigen oder erheblich zu beeinträch-
tigen,

 und durch die Art ihrer Begehung oder ihre Aus-
wirkungen einen Staat oder eine internationale Or-
ganisation erheblich schädigen können,

4.  bei der bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfer-
tigen, dass sie für eine Person nach Nummer 1 be-
stimmte oder von dieser herrührende Mitteilungen 
entgegennimmt oder weitergibt, oder

5.  bei der bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfer-
tigen, dass eine Person nach Nummer 1 deren Tele-
kommunikationsanschluss oder Endgerät benutzen 
wird.

 Datenerhebungen dürfen nur durchgeführt werden, 
wenn sonst die Erfüllung der polizeilichen Aufgabe 
aussichtslos oder wesentlich erschwert würde. Die Da-
tenerhebung darf auch durchgeführt werden, wenn 
Dritte unvermeidbar betroffen werden.

 (2) Die Überwachung und Aufzeichnung der Tele-
kommunikation darf ohne Wissen der betroffenen  
Person in der Weise erfolgen, dass mit technischen 
Mitteln in von ihr genutzte informationstechnische 
Systeme eingegriffen wird, wenn

 1.  durch technische Maßnahmen sichergestellt ist, 
dass ausschließlich laufende Telekommunikation 
überwacht und aufgezeichnet wird, und

 2.  der Eingriff notwendig ist, um die Überwachung 
und Aufzeichnung der Telekommunikation insbe-
sondere auch in unverschlüsselter Form zu ermög-
lichen.

 (3) Bei Maßnahmen nach Absatz 2 ist sicherzustellen, 
dass

 1.  an dem informationstechnischen System nur Ver-
änderungen vorgenommen werden, die für die Da-
tenerhebung unerlässlich sind, und

 2.  die vorgenommenen Veränderungen bei Beendi-
gung der Maßnahme, soweit technisch möglich, 
automatisiert rückgängig gemacht werden.

  Das eingesetzte Mittel ist gegen unbefugte Nutzung  
zu schützen. Kopierte Daten sind gegen Veränderung, 
unbefugte Löschung und unbefugte Kenntnisnahme 
zu schützen.

 (4) Maßnahmen nach den Absätzen 1 oder 2 bedürfen 
der Anordnung durch das Amtsgericht, in dessen Be-
zirk die zuständige Polizeidienststelle ihren Sitz hat. 
Die Anordnung wird vom Gericht nur auf Antrag er-
lassen. Der Antrag ist durch die Leitung eines regiona-

len Polizeipräsidiums oder des Landeskriminalamts 
schriftlich zu stellen und zu begründen.

 (5) Im Antrag sind anzugeben

 1.  die Person, gegen die sich die Maßnahme richtet, 
soweit möglich, mit Name und Anschrift,

 2.  die Rufnummer oder eine andere Kennung des zu 
überwachenden Anschlusses oder des Endgerätes,

 3. Art, Umfang und Dauer der Maßnahme,

 4.  im Fall des Absatzes 2 auch eine möglichst genaue 
Bezeichnung des informationstechnischen Sys-
tems, in das zur Datenerhebung eingegriffen wer-
den soll,

 5. der Sachverhalt und

 6. eine Begründung.

 (6) Die Anordnung des Gerichts ergeht schriftlich. In 
ihr sind anzugeben

 1.  eine Kennung des Kommunikationsanschlusses 
oder des Endgerätes, bei dem die Datenerhebung 
durchgeführt wird,

 2.  im Falle des Absatzes 2 auch eine möglichst ge-
naue Bezeichnung des informationstechnischen 
Systems, in das zur Datenerhebung eingegriffen 
werden soll.

 Im Übrigen gilt § 23 Absatz 3 Sätze 2 bis 7 mit der 
Maßgabe, dass in der Anordnung die Dauer der Maß-
nahme unter Benennung des Endzeitpunktes zu be-
stimmen ist. Liegen die Voraussetzungen der Anord-
nung nicht mehr vor, sind die aufgrund der Anordnung 
ergriffenen Maßnahmen unverzüglich zu beenden.

 (7) Bei Gefahr im Verzug kann eine Maßnahme nach 
den Absätzen 1 und 2 von der Leitung eines regiona-
len Polizeipräsidiums oder des Landeskriminalamts 
angeordnet werden. In diesem Fall ist die Bestätigung 
des in Absatz 4 genannten Gerichts unverzüglich her-
beizuführen. Soweit die Anordnung nicht binnen drei 
Tagen durch das Gericht bestätigt wird, tritt sie außer 
Kraft.

 (8) Aufgrund der Anordnung einer Maßnahme nach 
Absatz 1 hat jeder, der geschäftsmäßig Telekommu-
nikationsdienste erbringt oder daran mitwirkt, dem 
Polizeivollzugsdienst die Maßnahme zu ermöglichen 
und die erforderlichen Auskünfte unverzüglich zu er-
teilen. Ob und in welchem Umfang hierfür Vorkehrun-
gen zu treffen sind, bestimmt sich nach dem Te-
lekommunikationsgesetz und der Telekommunika-
tions-Überwachungsverordnung in der jeweils gelten-
den Fassung. Für die Entschädigung der Diens-
teanbieter ist § 23 des Justizvergütungs- und -entschä-
digungsgesetzes entsprechend anzuwenden.

 (9) Liegen tatsächliche Anhaltspunkte für die An-
nahme vor, dass durch eine Maßnahme nach den Ab-
sätzen 1 und 2 allein Erkenntnisse aus dem Kern-
bereich privater Lebensgestaltung erlangt würden, ist 
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die Maßnahme unzulässig. Soweit im Rahmen von 
Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 neben einer 
automatischen Aufzeichnung eine unmittelbare Kennt-
nisnahme erfolgt, ist die Maßnahme unverzüglich zu 
unterbrechen, soweit sich während der Überwachung 
tatsächliche Anhaltspunkte dafür ergeben, dass In-
halte, die dem Kernbereich privater Lebensgestaltung 
zuzurechnen sind, erfasst werden. Bestehen insoweit 
Zweifel, darf nur eine automatische Aufzeichnung 
fortgesetzt werden. Automatische Aufzeichnungen, 
bei denen nicht ausgeschlossen werden kann, dass In-
halte, die dem Kernbereich privater Lebensgestaltung 
zuzurechnen sind, erfasst wurden, sind unverzüglich 
dem anordnenden Gericht vorzulegen. Das Gericht 
entscheidet unverzüglich über die Verwertbarkeit oder 
Löschung der Daten. Bis zur Entscheidung durch das 
Gericht dürfen die automa tischen Aufzeichnungen 
nicht verwendet werden. Ist die Maßnahme nach  
Satz 2 unterbrochen worden, so darf sie für den Fall, 
dass sie nicht nach Satz 1 unzulässig ist, fortgeführt 
werden. Erkenntnisse aus dem Kernbereich privater 
Lebensgestaltung, die durch eine Maßnahme nach den 
Absätzen 1 und 2 erlangt worden sind, dürfen nicht 
verwertet werden. Aufzeichnungen hierüber sind un-
verzüglich zu löschen. Die Tatsachen der Erfassung 
der Daten und der Löschung sind zu dokumentieren. 
Die Dokumentation darf ausschließlich für Zwecke 
der Datenschutzkontrolle nach Absatz 13 verwendet 
werden. Sie ist sechs Monate nach der Unterrichtung 
nach Absatz 10 oder sechs Monate nach Erteilung der 
gerichtlichen Zustimmung über das endgültige Abse-
hen von der Unterrichtung zu löschen. Ist die Daten-
schutzkontrolle nach Ablauf der in Satz 11 genannten 
Fristen noch nicht beendet, ist die Dokumenta tion bis 
zu ihrem Abschluss aufzubewahren.

 (10) Die betroffenen Personen sind von Maßnahmen 
nach den Absätzen 1 oder 2 zu unterrichten, sobald 
dies ohne Gefährdung des Zwecks der Maßnahme 
oder der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 genannten 
Rechtsgüter möglich ist. Ist wegen des zugrundliegen-
den Sachverhaltes ein strafrechtliches Ermittlungsver-
fahren gegen die betroffene Person eingeleitet worden, 
ist die Unterrichtung in Abstimmung mit der Staatsan-
waltschaft nachzuholen, sobald der Stand des Ermitt-
lungsverfahrens dies zulässt. Die Zurückstellung ist 
mit Begründung zu dokumentieren. Erfolgt die zu-
rückgestellte Unterrichtung nicht binnen sechs Mona-
ten nach Beendigung der Maßnahme, bedarf die wei-
tere Zurückstellung der Zustimmung des in Absatz 4 
genannten Gerichtes. Die richterliche Entscheidung ist 
vorbehaltlich einer anderen richterlichen Anordnung 
jeweils nach sechs Monaten erneut einzuholen. Fünf 
Jahre nach Beendigung einer Maßnahme nach den Ab-
sätzen 1 und 2 kann mit richterlicher Zustimmung 
endgültig von der Unterrichtung abgesehen werden, 
wenn die Voraussetzungen für die Unterrichtung mit 
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch in 

Zukunft nicht eintreten werden. Eine Unterrichtung 
kann unterbleiben, wenn 

 1.  überwiegende Interessen einer betroffenen Person 
entgegenstehen,

 2.  die Identität oder der Aufenthalt einer betroffenen 
Person nur mit unverhältnismäßigem Aufwand er-
mittelt werden kann oder

 3.  die betroffene Person von der Maßnahme nur uner-
heblich betroffen ist und mit an Sicherheit grenzen-
der Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, dass sie 
kein Interesse an einer Unterrichtung hat.

 In den in Satz 7 genannten Fällen ist das Absehen von 
einer Unterrichtung mit Begründung zu dokumentieren.

 (11) Bei der Erhebung von Daten nach den Ab sätzen 1 
und 2 sind zu protokollieren

 1. das zur Datenerhebung eingesetzte Mittel,

 2. der Zeitpunkt des Einsatzes,

 3.  Angaben, die die Feststellung der erhobenen Daten 
ermöglichen,

 4.  die Organisationseinheit, die die Maßnahmen 
durchführt,

 5.  die Beteiligten der überwachten Telekommunika-
tion und,

 6.  sofern die Überwachung mit einem Eingriff in von 
der betroffenen Person genutzte informationstech-
nische Systeme verbunden ist, die Angaben zur 
Identifizierung des informationstechnischen Sys-
tems und die daran vorgenommenen nicht nur 
flüchtigen Veränderungen.

 Die Protokolldaten dürfen nur verwendet werden für 
Zwecke der Unterrichtung nach Absatz 10 oder um 
der betroffenen Person oder einer dazu befugten Stelle 
die Prüfung zu ermöglichen, ob die Maßnahmen recht-
mäßig durchgeführt worden sind. Sie sind bis zu dem 
Abschluss der Kontrolle nach Absatz 13 aufzubewah-
ren und sodann automatisiert zu löschen, es sei denn, 
dass sie für die in Satz 2 genannten Zwecke noch er-
forderlich sind.

 (12) Die nach den Absätzen 1 und 2 erhobenen perso-
nenbezogenen Daten sind wie folgt zu kennzeichnen:

 1.  Angabe des Mittels der Erhebung der Daten ein-
schließlich der Angabe, ob die Daten offen oder 
verdeckt erhoben wurden,

 2. Angabe der

 a)  Rechtsgüter, deren Schutz die Erhebung dient, 
oder

 b)  Straftaten, deren Verhütung die Erhebung dient, 
sowie

 3. Angabe der Stelle, die sie erhoben hat.

 Die Kennzeichnung nach Satz 1 Nummer 1 kann 
durch Angabe der Rechtsgrundlage ergänzt werden. 
Personenbezogene Daten, die nicht ent sprechend den 
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Anforderungen des Satzes 1 ge kennzeichnet sind, dür-
fen solange nicht weiterverarbeitet oder übermittelt 
werden, bis eine Kennzeichnung entsprechend den 
Anforderungen des Satzes 1 erfolgt ist. Bei Übermitt-
lung an eine andere Stelle ist die empfangende Stelle 
darauf hinzuweisen, dass die Kennzeichnung nach 
Satz 1 aufrechtzuerhalten ist.

 (13) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz führt 
bezüglich der Datenerhebungen nach den Absätzen 1 
und 2 mindestens alle zwei Jahre Kontrollen durch.

 (14) Die Landesregierung unterrichtet den Landtag 
jährlich über die nach den Absätzen 1 und 2 erfolgten 
Maßnahmen.«

5.  Nach § 27 a werden folgende §§ 27 b und 27 c ein-
gefügt:

 »§ 27 b

 Aufenthaltsvorgabe und Kontaktverbot  
 zur Verhütung terroristischer Straftaten

 (1) Der Polizeivollzugsdienst kann zur Verhütung von 
Straftaten, die in § 129 a Absätze 1 und 2 des Strafge-
setzbuchs bezeichnet und dazu bestimmt sind,

 1.  die Bevölkerung auf erhebliche Weise einzu-
schüchtern,

 2.  eine Behörde oder eine internationale Organisa tion 
rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit 
Gewalt zu nötigen oder

 3.  die politischen, verfassungsrechtlichen, wirtschaft-
lichen oder sozialen Grundstrukturen eines Staates 
oder einer internationalen Organisation zu beseiti-
gen oder erheblich zu beeinträchtigen,

 und durch die Art ihrer Begehung oder ihre Aus-
wirkungen einen Staat oder eine internationale Orga-
nisation erheblich schädigen können, einer Person un-
tersagen, sich ohne Erlaubnis der zuständigen Po-
lizeidienststelle von ihrem Wohn- oder Aufenthaltsort 
oder aus einem bestimmten Bereich zu entfernen oder 
sich an bestimmten Orten aufzuhalten (Aufenthalts-
vorgabe), wenn bestimmte Tatsachen die An nahme 
rechtfertigen, dass die betroffene Person innerhalb 
 eines übersehbaren Zeitraums auf eine zumindest ihrer 
Art nach konkretisierte Weise eine solche Straf tat be-
gehen wird, oder das individuelle Verhalten der betrof-
fenen Person die konkrete Wahrscheinlichkeit begrün-
det, dass sie innerhalb eines übersehbaren Zeitraums 
eine solche Straftat begehen wird.

 (2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann 
der Polizeivollzugsdienst zur Verhütung von Strafta-
ten nach Absatz 1 einer Person den Kontakt mit be-
stimmten Personen oder Personen einer bestimmten 
Gruppe untersagen (Kontaktverbot).

 (3) Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 bedürfen 
der Anordnung durch das Amtsgericht, in dessen Be-
zirk die zuständige Polizeidienststelle ihren Sitz hat. 

Die Anordnung wird vom Gericht nur auf Antrag er-
lassen. Der Antrag ist durch die Leitung eines regiona-
len Polizeipräsidiums, des Polizeipräsidiums Einsatz 
oder des Landeskriminalamts schriftlich zu stellen und 
zu begründen. § 31 Absatz 5 Sätze 2 bis 4 ist entspre-
chend anzuwenden. Bei Gefahr im Verzug kann die 
Anordnung von einer der in Satz 3 genannten Perso-
nen getroffen werden. Diese Anordnung bedarf der 
Bestätigung des in Satz 1 genannten Gerichts. Sie ist 
unverzüglich herbeizuführen.

 (4) Im Antrag sind anzugeben

 1.  die Person, gegen die sich die Maßnahme richtet, 
mit Name und Anschrift,

 2.  Art, Umfang und Dauer der Maßnahme, ein-
schließlich

 a)  im Fall der Aufenthaltsvorgabe nach Absatz 1 
einer Bezeichnung der Orte, von denen sich die 
Person ohne Erlaubnis der zuständigen Polizei-
dienststelle nicht entfernen oder an denen sich 
die Person ohne Erlaubnis der zuständigen Poli-
zeidienststelle nicht aufhalten darf,

 b)  im Fall des Kontaktverbots nach Absatz 2 einer 
Benennung der Personen oder Gruppe, mit de-
nen oder mit der der betroffenen Person der 
Kontakt untersagt ist, soweit möglich, mit 
Name und Anschrift,

 3. der Sachverhalt sowie

 4. eine Begründung.

 (5) Die Anordnung ergeht schriftlich. In ihr sind anzu-
geben

 1.  die Person, gegen die sich die Maßnahme richtet, 
mit Name und Anschrift,

 2.  Art, Umfang und Dauer der Maßnahme, ein-
schließlich

 a)  im Fall der Aufenthaltsvorgabe nach Absatz 1 
einer Bezeichnung der Orte, von denen sich die 
Person ohne Erlaubnis der zuständigen Polizei-
dienststelle nicht entfernen oder an denen sich 
die Person ohne Erlaubnis der zuständigen Poli-
zeidienststelle nicht aufhalten darf,

 b)  im Fall des Kontaktverbots nach Absatz 2 einer 
Benennung der Personen oder Gruppe, mit de-
nen oder mit der der betroffenen Person der 
Kontakt untersagt ist, soweit möglich, mit 
Name und Anschrift und

 3. die wesentlichen Gründe.

 (6) Aufenthaltsvorgaben nach Absatz 1 und Kontakt-
verbote nach Absatz 2 sind auf den zur Verhütung von 
Straftaten im Sinne des Absatzes 1 erforder lichen Um-
fang zu beschränken. Sie sind auf höchstens drei Mo-
nate zu befristen. Eine Verlängerung um jeweils nicht 
mehr als drei Monate ist möglich, soweit ihre Voraus-
setzungen fortbestehen. Liegen die Voraus setzungen 
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für die Aufenthaltsvorgabe nach Absatz 1 oder das 
Kontaktverbot nach Absatz 2 nicht mehr vor, ist die 
Maßnahme unverzüglich zu beenden.

 § 27 c

 Elektronische Aufenthaltsüberwachung  
 zur Verhütung terroristischer Straftaten

 (1) Der Polizeivollzugsdienst kann eine Person dazu 
verpflichten, ein technisches Mittel, mit dem der Auf-
enthaltsort dieser Person elektronisch überwacht wer-
den kann, ständig in betriebsbereitem Zustand am 
Körper bei sich zu führen und dessen Funktionsfähig-
keit nicht zu beeinträchtigen, wenn

 1.  bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass diese Person innerhalb eines übersehbaren 
Zeitraums auf eine zumindest ihrer Art nach kon-
kretisierte Weise eine Straftat im Sinne des § 27 b 
Absatz 1 begehen wird, oder

 2.  deren individuelles Verhalten eine konkrete Wahr-
scheinlichkeit dafür begründet, dass sie innerhalb 
eines übersehbaren Zeitraums eine Straftat im 
Sinne des § 27 b Absatz 1 begehen wird,

 um diese Person durch die Überwachung und die Da-
tenverwendung von der Begehung dieser Straftaten 
abzuhalten.

 (2) Der Polizeivollzugsdienst verarbeitet mit Hilfe der 
von der betroffenen Person mitgeführten technischen 
Mittel automatisiert Daten über deren Aufenthaltsort 
sowie über etwaige Beeinträchtigungen der Datener-
hebung. Soweit es technisch möglich ist, ist sicherzu-
stellen, dass innerhalb der Wohnung der betroffenen 
Person keine über den Umstand ihrer Anwesenheit hi-
nausgehenden Aufenthaltsdaten erhoben werden. Die 
Daten dürfen ohne Einwilligung der betroffenen Per-
son nur verwendet werden, soweit dies erforderlich ist 
für die folgenden Zwecke:

 1.  zur Verhütung oder zur Verfolgung von Straftaten 
im Sinne des § 27 b Absatz 1,

 2.  zur Feststellung von Verstößen gegen Aufenthalts-
vorgaben nach § 27 b Absatz 1 und Kontaktverbote 
nach § 27 b Absatz 2,

 3. zur Verfolgung einer Straftat nach § 84 b,

 4.  zur Abwehr einer erheblichen gegenwärtigen Ge-
fahr für Leib, Leben oder Freiheit einer dritten Per-
son oder

 5.  zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der 
technischen Mittel.

 Zur Einhaltung der Zweckbindung nach Satz 3 hat die 
Verarbeitung der Daten automatisiert zu erfolgen, und 
es sind die Daten gegen unbefugte Kenntnisnahme be-
sonders zu sichern. Für die Kennzeichnung der Daten 
gilt § 23 b Absatz 12 entsprechend. Die in Satz 1 ge-
nannten Daten sind spätestens zwei Monate nach ihrer 
Erhebung zu löschen, soweit sie nicht für die in Satz 3 

genannten Zwecke verwendet werden. Jeder Abruf der 
Daten ist zu protokollieren. Die Protokolle müssen es 
ermöglichen, das Datum, die Uhrzeit und, so weit wie 
möglich, die Identität der Person festzustellen, die die 
personenbezogenen Daten abgerufen hat. Die Proto-
kolldaten dürfen nur verwendet werden, um einer dazu 
befugten Stelle die Prüfung zu ermöglichen, ob die 
Maßnahmen rechtmäßig durchgeführt worden sind. 
Sie sind nach zwölf Monaten zu löschen. Werden in-
nerhalb der Wohnung der be troffenen Person über den 
Umstand ihrer Anwesenheit hinausgehende Aufent-
haltsdaten erhoben, dürfen diese nicht verwendet wer-
den und sind unverzüglich nach Kenntnisnahme zu 
löschen. Die Tatsache ihrer Kenntnisnahme und Lö-
schung ist zu dokumentieren. Die Dokumentation darf 
ausschließlich für Zwecke der Datenschutzkontrolle 
verwendet werden. Sie ist nach zwölf Monaten zu 
 löschen.

 (3) Der Polizeivollzugsdienst kann bei den zuständi-
gen Polizeien des Bundes und der Länder, sonstigen 
öffentlichen Stellen sowie anderen Stellen im Rahmen 
der geltenden Gesetze personenbezogene Daten über 
die betroffene Person erheben, soweit dies zur Durch-
führung der Maßnahme nach den Absätzen 1 und 2 
erforderlich ist.

 (4) Zur Durchführung der Maßnahme nach Absatz 1 
hat die zuständige Polizeidienststelle

 1.  Daten des Aufenthaltsortes der betroffenen Person 
an Strafverfolgungsbehörden und andere Polizei-
dienststellen weiterzugeben, wenn dies zur Verhü-
tung oder zur Verfolgung einer Straftat im Sinne 
des § 27 b Absatz 1 erforderlich ist,

 2.  Daten des Aufenthaltsortes der betroffenen Person 
an andere Polizeidienststellen weiterzugeben, so-
fern dies zur Durchsetzung von Maßnahmen nach 
Absatz 2 Satz 3 Nummer 2 erforderlich ist,

 3.  Daten des Aufenthaltsortes der betroffenen Person 
an die zuständige Strafverfolgungsbehörde zur Ver-
folgung einer Straftat nach § 84 b weiterzugeben,

 4.  Daten des Aufenthaltsortes der betroffenen Person 
an andere Polizeidienststellen weiterzugeben, 
 sofern dies zur Abwehr einer erheblichen gegen-
wärtigen Gefahr im Sinne von Absatz 2 Satz 3 
Nummer 4 erforderlich ist,

 5.  eingehende Systemmeldungen über Verstöße nach 
Absatz 2 Satz 3 Nummer 2 entgegenzunehmen und 
zu bewerten,

 6.  die Ursache einer Meldung zu ermitteln; hierzu 
kann die zuständige Polizeidienststelle Kontakt mit 
der betroffenen Person aufnehmen, sie befragen, 
sie auf den Verstoß hinweisen und ihr mitteilen, 
wie sie dessen Beendigung bewirken kann,

 7.  eine Überprüfung der bei der betroffenen Person 
vorhandenen technischen Geräte auf ihre Funk-
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tionsfähigkeit oder Manipulation und die zu der 
Behebung einer Funktionsbeeinträchtigung erfor-
derlichen Maßnahmen, insbesondere den Aus-
tausch der technischen Mittel oder von Teilen da-
von, einzuleiten,

 8.  Anfragen der betroffenen Person zum Umgang mit 
den technischen Mitteln zu beantworten.

 (5) Maßnahmen nach Absatz 1 bedürfen der Anord-
nung durch das Amtsgericht, in dessen Bezirk die zu-
ständige Polizeidienststelle ihren Sitz hat. Die Anord-
nung wird vom Gericht nur auf Antrag erlassen. Der 
Antrag ist durch die Leitung eines regionalen Polizei-
präsidiums, des Polizeipräsidiums Einsatz oder des 
Landeskriminalamts schriftlich zu stellen und zu be-
gründen. § 31 Absatz 5 Sätze 2 bis 4 ist entsprechend 
anzuwenden. Bei Gefahr im Verzug kann die Anord-
nung von einer der in Satz 3 genannten Personen ge-
troffen werden. Diese Anordnung bedarf der Bestäti-
gung des in Satz 1 genannten Gerichts. Sie ist unver-
züglich herbeizuführen.

 (6) Im Antrag sind anzugeben

 1.  die Person, gegen die sich die Maßnahme richtet, 
mit Name und Anschrift,

 2. Art, Umfang und Dauer der Maßnahme,

 3.  die Angabe, ob gegenüber der Person, gegen die 
sich die Maßnahme richtet, eine Aufenthaltsvor-
gabe nach § 27 b Absatz 1 oder ein Kontaktverbot 
nach § 27 b Absatz 2 besteht,

 4. der Sachverhalt sowie

 5. eine Begründung.

 (7) Die Anordnung ergeht schriftlich. In ihr sind anzu-
geben

 1.  die Person, gegen die sich die Maßnahme richtet, 
mit Name und Anschrift,

 2. Art, Umfang und Dauer der Maßnahme sowie

 3. die wesentlichen Gründe.

 (8) Die Anordnung ist auf höchstens drei Monate zu 
befristen. Eine Verlängerung um jeweils nicht mehr 
als drei Monate ist möglich, soweit die Anordnungs-
voraussetzungen fortbestehen. Liegen die Vorausset-
zungen der Anordnung nicht mehr vor, ist die Maß-
nahme unverzüglich zu beenden.«

6. Nach § 54 wird folgender § 54 a eingefügt:

 »§ 54 a

 Gebrauch von Explosivmitteln

 (1) Explosivmittel dürfen gegen Personen nur in den 
Fällen des § 54 Absatz 1 Nummern 1 und 4 angewen-
det werden, wenn der vorherige Gebrauch anderer 
Waffen erfolglos geblieben ist oder offensichtlich kei-
nen Erfolg verspricht.

 (2) Explosivmittel dürfen nicht gegen eine Menschen-
menge gebraucht werden.

 (3) Der Gebrauch von Explosivmitteln gegen Perso-
nen bedarf der Anordnung durch die Leitung eines re-
gionalen Polizeipräsidiums, des Polizeipräsidiums 
Einsatz oder des Landeskriminalamts. Diese können 
die Anordnungsbefugnis auf besonders beauftragte 
Beamte des höheren Dienstes übertragen.

 (4) Im Übrigen gelten für den Gebrauch von Explosiv-
mitteln § 53 Absätze 1 und 2 Satz 1 sowie § 54 Ab-
sätze 2 und 4 entsprechend.«

7.  In § 84 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 wird die Angabe 
»Abs.« jeweils durch das Wort »Absatz« und die Zahl 
»2« durch die Zahl »3« ersetzt.

8.  Nach § 84 a werden folgende §§ 84 b und 85 eingefügt:

 »§ 84 b

 Strafvorschrift

 (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Geldstrafe wird bestraft, wer

 1.  einer vollstreckbaren gerichtlichen Anordnung 
nach § 27 b Absatz 3 Satz 1 oder einer vollziehba-
ren Anordnung nach § 27 b Absatz 3 Satz 5 zuwi-
derhandelt und dadurch den Zweck der Anordnung 
gefährdet oder

 2.  einer vollstreckbaren gerichtlichen Anordnung 
nach § 27 c Absatz 5 Satz 1 oder einer vollziehba-
ren Anordnung nach § 27 c Absatz 5 Satz 5 zuwi-
derhandelt und dadurch die kontinuierliche Fest-
stellung seines Aufenthaltsortes durch die zustän-
dige Polizeidienststelle verhindert.

  (2) Die Tat wird nur auf Antrag eines regionalen Poli-
zeipräsidiums, des Polizeipräsidiums Einsatz oder des 
Landeskriminalamts verfolgt.

 § 85

 Übergangsbestimmungen

 (1) Auf die weitere Verarbeitung der nach § 23 b Ab-
sätze 1 und 2 erhobenen personenbezogenen Daten 
sind die Regelungen der Absätze 2 bis 5 und im Übri-
gen die Regelungen im Fünften Unterabschnitt des 
Zweiten Abschnitts des Ersten Teils anzuwenden.

 (2) Die Dienststellen des Polizeivollzugsdienstes kön-
nen die nach § 23 b Absätze 1 und 2 selbst erhobenen 
Daten zur Erfüllung derselben Aufgabe und zum 
Schutz derselben Rechtsgüter oder zur Verhütung der-
selben Straftaten weiterverarbeiten.

 (3) Die Dienststellen des Polizeivollzugsdienstes kön-
nen zur Erfüllung ihrer Aufgaben die nach § 23 b Ab-
sätze 1 und 2 erhobenen Daten zu anderen Zwecken, 
als denjenigen, zu denen sie erhoben worden sind, 
weiterverarbeiten, wenn

 1.  mindestens vergleichbar bedeutsame Rechtsgüter 
geschützt oder mindestens vergleichbar schwer-
wiegende Straftaten verhütet, aufgedeckt oder ver-
folgt werden sollen,
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 2.  eine Neuerhebung zu diesem anderen Zweck mit 
vergleichbar schwerwiegenden Mitteln zulässig 
wäre und

 3.  sich im Einzelfall konkrete Ermittlungsansätze  zur 
Abwehr von in einem übersehbaren Zeitraum 
 drohenden Gefahren für mindestens vergleichbar 
bedeutsame Rechtsgüter erkennen lassen oder zur 
Verhütung, Aufdeckung oder Verfolgung solcher 
Straftaten ergeben.

 (4) Eine Datenübermittlung der nach § 23 b Absätze 1 
und 2 erhobenen Daten durch die Polizei auf der 
Grund lage von § 42 Absätze 1, 2 und 7, § 43 Absatz 1, 
§ 43 a Absätze 1 und 3, § 43 c und § 44 Absätze 1 und 
2 ist nur unter den Voraussetzungen des Absatzes 3 zu-
lässig. Eine Datenübermittlung der nach § 23 b Ab-
sätze 1 und 2 erhobenen Daten nach § 43 Absatz 1 
unterbleibt, wenn im Einzelfall ein datenschutzrecht-
lich angemessener und die elementaren Menschen-
rechte wahrender Umgang mit den Daten beim Emp-
fänger nicht hinreichend gesichert ist oder sonst über-
wiegende schutzwürdige Interessen einer betroffenen 
Person entgegenstehen. Der Polizeivollzugsdienst hat 
die Übermittlung der nach § 23 b Absätze 1 und 2 er-
hobenen Daten zu protokollieren. Die Protokolldaten 
dürfen nur verwendet werden, um einer dazu befugten 
Stelle die Prüfung zu ermöglichen, ob die Übermitt-
lungen rechtmäßig erfolgt sind. Der Landesbeauf-
tragte für den Datenschutz führt bezüglich der Daten-
übermittlungen mindestens alle zwei Jahre Kontrollen 
durch. Nach Abschluss der Kontrolle sind die Proto-
kolldaten unverzüglich zu löschen. Die Landesregie-
rung unterrichtet den Landtag alle zwei Jahre über die 
gemäß § 43 Absatz 1 erfolgten Übermittlungen der 
nach § 23 b Absätze 1 und 2 erhobenen Daten.

 (5) Sind die nach § 23 b Absätze 1 und 2 erhobenen 
personenbezogenen Daten, die nicht dem Kernbereich 
privater Lebensgestaltung zuzuordnen sind, zur Erfül-
lung des der Maßnahme zugrunde liegenden Zwecks 
und für eine etwaige gerichtliche Überprüfung der 
Maßnahme nicht mehr erforderlich, sind sie unverzüg-
lich zu löschen, soweit keine Weiterverarbeitung der 
Daten nach den Absätzen 2 bis 4 erfolgt. Die Tatsache 
der Löschung ist zu dokumentieren. Die Dokumenta-
tion darf ausschließlich für Zwecke der Datenschutz-
kontrolle verwendet werden. Sie ist sechs Monate 
nach der Unterrichtung nach § 23 b Absatz 10 oder 
sechs Monate nach Erteilung der gerichtlichen Zu-
stimmung über das endgültige Ab sehen von der Unter-
richtung zu löschen. Ist die Datenschutzkontrolle nach 
§ 23 b Absatz 13 nach Ab lauf der in Satz 4 genannten 
Fristen noch nicht beendet, ist die Dokumentation bis 
zu ihrem Abschluss aufzubewahren.«

9. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 2

Einschränkung von Grundrechten

(1) Durch Artikel 1 Nummer 4 werden das Fernmelde-
geheimnis (Artikel 10 des Grundgesetzes), die Unver-
letzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) 
und das Eigentum (Artikel 14 des Grundgesetzes) einge-
schränkt.

(2) Durch Artikel 1 Nummer 5 werden die Freizügigkeit 
(Artikel 11 des Grundgesetzes) und die Unverletzlichkeit 
der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) einge-
schränkt.

(3) Durch Artikel 1 Nummer 6 werden das Recht auf Le-
ben und körperliche Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 
Satz 1 des Grundgesetzes) und das Eigentum (Artikel 14 
des Grundgesetzes) eingeschränkt.

(4) Durch Artikel 1 Nummer 8 werden die Freiheit der 
Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes), 
das Fernmeldegeheimnis (Artikel 10 des Grundgesetzes) 
und das Eigentum (Artikel 14 des Grundgesetzes) einge-
schränkt.

Artikel 3

Evaluation

Die neuen Befugnisse zur intelligenten Videoüberwa-
chung, zur Überwachung der Telekommunikation, zur 
Anordnung von Aufenthaltsvorgaben und Kontaktverbo-
ten zur Verhütung terroristischer Straftaten und zur elek-
tronischen Aufenthaltsüberwachung zur Verhütung terro-
ristischer Straftaten sowie die Möglichkeit zum Einsatz 
von Explosivmitteln sind spätestens fünf Jahre nach 
 ihrem Inkrafttreten zu evaluieren.

Artikel 4

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 28. November 2017

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

 Strobl Dr. Eisenmann

 Bauer Untersteller

 Dr. Hoffmeister-Kraut Lucha

 Hauk Wolf

 Hermann Erler 
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Gesetz zur Abwehr alkoholbedingter  
Störungen der öffentlichen Sicherheit

Vom 28. November 2017

Der Landtag hat am 15. November 2017 das folgende 
Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Polizeigesetzes

Das Polizeigesetz in der Fassung vom 13. Januar 1992 
(GBl. S. 1, ber. S. 596, 1993 S. 155), das zuletzt durch 
Gesetz vom 28. November 2017 (GBl. S. 621, 624) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Nach § 10 wird folgender § 10 a eingefügt:

 »§ 10 a

 Ermächtigung zum Erlass  
 örtlicher Alkoholkonsumverbote

 (1) Die Ortspolizeibehörden können durch Polizeiver-
ordnung untersagen, an öffentlich zugänglichen Orten 
außerhalb von Gebäuden und Außenbewirtschaftungs-
flächen von Gewerbebetrieben, für die eine Erlaubnis 
oder Gestattung nach gaststättenrecht lichen Vorschrif-
ten vorliegt, alkoholische Getränke zu konsumieren 
oder zum Konsum im Geltungsbereich des Verbots 
mitzuführen, wenn

 1.  sich die Belastung dort durch die Häufigkeit alko-
holbedingter Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten 
oder deren Bedeutung von der des übrigen Ge-
meindegebiets deutlich abhebt,

 2.  dort regelmäßig eine Menschenmenge anzutreffen 
ist,

 3.  dort mit anderen polizeilichen Maßnahmen keine 
nachhaltige Entlastung erreicht werden kann und

 4.  Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dort auch 
künftig mit der Begehung alkoholbedingter Straftaten 
oder Ordnungswidrigkeiten zu rechnen ist.

 (2) Das Verbot soll auf bestimmte Tage und an diesen 
zeitlich beschränkt werden.

 (3) Polizeiverordnungen nach Absatz 1 sind zu be- 
 fris ten.«

2.  In § 13 Satz 1 wird nach dem Wort »Polizeiverordnun-
gen« die Angabe »nach § 10« eingefügt.

3. § 14 wird folgender Satz angefügt:

  »Dies gilt nicht für Polizeiverordnungen nach § 10 a.«

Artikel 2

Änderung des Gesetzes über die Ladenöffnung  
in Baden-Württemberg

Das Gesetz über die Ladenöffnung in Baden-Württem-
berg vom 14. Februar 2007 (GBl. S. 135), das zuletzt 

durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2015 
(GBl. S. 1184, 1186) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:

1. § 3 a wird aufgehoben.

2.  In § 11 Absatz 1 wird die Angabe »§§ 3, 4 bis 10« 
durch die Angabe »§§ 3 bis 10« ersetzt.

3. § 15 wird wie folgt geändert:

a)  Absatz 1 Nummer 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Buchstabe b wird aufgehoben.

bb)  Die bisherigen Buchstaben c bis f werden die 
Buchstaben b bis e.

b)  In Absatz 2 werden die Wörter »Absatz 1 Nr. 1 
Buchst. a bis d und Nr. 3« durch die Wörter »Absatz 1 
Nummer 1 Buchstaben a bis c und Nummer 3« und 
die Wörter »Absatz 1 Nr. 1 Buchst. e und f und 
Nr. 2« durch die Wörter »Absatz 1 Nummer 1 
Buchstaben d und e und Nummer 2« ersetzt.

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa)  In Nummer 2 wird die Angabe »Absatz 1 Nr. 1 
Buchst. c« durch die Wörter »Absatz 1 Num-
mer 1 Buchstabe b« ersetzt.

bb)  In Nummer 3 wird die Angabe »Absatz 1 Nr. 1 
Buchst. d« durch die Wörter »Absatz 1 Num-
mer 1 Buchstabe c« ersetzt.

cc)  In Nummer 4 wird die Angabe »Absatz 1 Nr. 1 
Buchst. e und f und Nr. 2« durch die Wörter 
»Absatz 1 Nummer 1 Buchstaben d und e und 
Nummer 2« ersetzt.

4.  In § 16 wird die Angabe »§ 15 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. e« 
durch die Wörter »§ 15 Absatz 1 Nummer 1 Buch-
stabe d« ersetzt.

Artikel 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 28. November 2017

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

 Strobl Dr. Eisenmann

 Bauer Untersteller

 Dr. Hoffmeister-Kraut Lucha

 Hauk Wolf

 Hermann Erler 
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Verordnung des Sozialministeriums  
und des Innenministeriums zur Änderung 

der Gebührenverordnung Sozialministerium 
und zur Aufhebung der  

Gebührenverordnung IntM

Vom 15. November 2017

Auf Grund von § 4 Absatz 2 des Landesgebührenge-
setzes (LGebG) vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 895), 
das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. Dezem-
ber 2015 (GBl. S. 1191, 1199) geändert worden ist, wird 
verordnet:

Artikel 1

Änderung der Gebührenverordnung Sozialministerium

Die Gebührenverordnung Sozialministerium vom 6. Mai 
2013 (GBl. S. 105), die durch Artikel 2 der Verordnung 
vom 29. Januar 2015 (GBl. S. 96, 97) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1 und nach 
dem Wort »Gebührenverzeichnis« wird die Angabe 
»(GebVerz SM)« eingefügt.

b) Es wird folgender Absatz 2 angefügt:

 »(2) Der Bund und die bundesunmittelbaren Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 

»11.6 Bescheinigung über die Anerkennung der Sachkenntnis von Pharma-
beraterinnen und -beratern nach § 75 AMG 75 – 200«.

cc) Die Nummern 11.6 bis 11.26 werden die Num-
mern 11.7 bis 11.27.

dd) In der neuen Nummer 11.27 wird die Angabe 
»300« durch die Angabe »500« ersetzt. 

e) Die bisherige Nummer 14 wird Nummer 12 und 
wie folgt geändert:

aa) Dem Wortlaut der Überschrift werden die Wör-
ter »Berufsanerkennung und« vorangestellt.

bb) Nummer 12.1 wird wie folgt gefasst:

»12.1  Akademische Heilberufe (Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und 
-ärzte, Tierärztinnen und -ärzte, Apothekerinnen und Apotheker, Psy-
chologische Psychotherapeutinnen und Psychologische Psychothera-
peuten, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeuten)«.

cc) In Nummer 12.1.6 werden nach dem Wort 
»für« die Wörter »Ausländerinnen und« einge-
fügt.

dd) Nach Nummer 12.2.5 wird folgende Num- 
mer 12.3 eingefügt:

Rechts, deren Ausgaben auf Grund gesetzlicher Ver-
pflichtungen ganz oder teilweise aus dem Haushalt 
des Bundes getragen werden, sind hinsichtlich der 
Nummern 11 und 18 GebVerz SM gebührenbefreit.«

2. Die Anlage (Gebührenverzeichnis) wird wie folgt 
 geändert:

a) In der Anlagenbezeichnung wird im Klammerzu-
satz nach der Angabe »§ 1« die Angabe »Absatz 1« 
eingefügt und in der Überschrift die Angabe 
»(GebVerz SM)« gestrichen.

b) Nummer 10 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 10.9 werden nach den Wörtern 
»Versorgung von« die Wörter »Bewohnerinnen 
und« eingefügt.

bb) In Nummer 10.12 wird die Angabe »250« 
durch die Angabe »1 000« ersetzt.

c) Die bisherigen Nummern 11 und 12 werden aufge-
hoben.

d) Die bisherige Nummer 13 wird Nummer 11 und 
wie folgt geändert:

aa) In Nummer 11.1 werden die Wörter »und von 
Mitteln, die unter Verwendung von Krankheits-
erregern hergestellt werden und bestimmt sind 
zur Verhütung, Erkennung oder Heilung von 
Tierseuchen nach dem Tierseuchengesetz« ge-
strichen.

bb) Nach Nummer 11.5 wird folgende Num- 
mer 11.6 eingefügt:
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»12.3 Weitere Berufe in der Zuständigkeit des Sozialministeriums, soweit 
nicht durch Nummer 13 erfasst

12.3.1 Feststellung der Gleichwertigkeit im Ausland erworbener Ausbildungs-
nachweise und inländischer Ausbildungsnachweise 100 – 630

12.3.2 Leistungen nach dem Gesetz über Einheitliche Ansprechpartner für das 
Land Baden-Württemberg gebührenfrei«.

f) Die bisherige Nummer 15 wird Nummer 13 und 
wie folgt geändert:

 In Nummer 13.2 wird das Wort »Prüfungsbewer-
ber« durch die Wörter »Prüfungsbewerberinnen 
und -bewerber« ersetzt.

g) Die bisherigen Nummern 16 und 20 werden aufge-
hoben.

h) Die bisherigen Nummern 17 bis 19 werden die 
Nummern 14 bis 16.

i) Die bisherige Nummer 21 wird Nummer 17 und 
wie folgt geändert:

aa) Nummer 17.2 wird wie folgt gefasst:

»17.2 Soweit nichts anderes bestimmt ist, werden die Gebühren nach Num-
mern 17.3 neben den Gebühren nach den Nummern 17.4 bis 17.7 sowie 
den Gebühren nach Abschnitt M des Gebührenverzeichnisses für ärzt-
liche Leistungen (Anlage zur Gebührenordnung für Ärzte – GOÄ) 
 erhoben.«

bb) In Nummer 17.8.2 Satz 2 werden die Wörter 
»in der jeweils geltenden Fassung« gestrichen.

j) Nach Nummer 17.10 wird folgende Nummer 18 
eingefügt:

»18 Medizinprodukte

(Medizinproduktegesetz – MPG –, Medizinprodukte-Betreiberverordnung 
– MPBetreibV – und Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung – MPSV)

18.1 Durchführung der Überwachung nach § 26 MPG im Rahmen der 
Betriebs begehung und -besichtigung 100 – 7 500

18.2 Maßnahmen im Rahmen der Überwachung nach § 26 MPG 100 – 7 500

18.3 Maßnahmen bei unrechtmäßiger und unzulässiger Anbringung der 
 CE-Kennzeichnung nach § 27 Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 2 MPG 100 – 7 500

18.4 Maßnahmen zum Schutz vor Risiken nach § 28 Absatz 1 und 2 MPG 100 – 7 500

18.5 Veranlassen einer Warnung nach § 28 Absatz 4 MPG 400 – 750

18.6 Bescheinigung über die Verkehrsfähigkeit von Medizinprodukten nach 
§ 34 Absatz 1 MPG 90 – 1 500

18.7 Information über die jeweiligen Verbotsgründe nach § 34 Absatz 2 MPG 150 – 3 750

18.8 Prüfung der Unterlagen über die Qualitätssicherung in medizinischen 
Laboratorien nach § 9 MPBetreibV 50 – 3 750

18.9 Überwachungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Anzeigen und Nach-
weisen nach § 14 Absatz 6 MPBetreibV 50 – 3 750

18.10 Maßnahmen nach § 15 MPSV gegen den Verantwortlichen nach § 5 
MPG, den in Deutschland ansässigen Vertreiber, den Sponsor oder die 
die klinische Prüfung durchführenden Personen 100 – 7 500

18.11 Maßnahmen nach § 17 MPSV, um das Betreiben oder Anwenden der 
betroffenen Medizinprodukte zu untersagen oder einzuschränken 100 – 7 500
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18.12 nicht einfache schriftliche Auskünfte 50 – 750

18.13 Bescheinigung, soweit nicht in Nummer 18.6 erfasst 50 – 750.«

k) Die bisherigen Nummern 22, 23 und 26 werden 
aufgehoben.

l) Die bisherigen Nummern 24, 25 und 27 werden die 
Nummern 19 bis 21.

m) Das Inhaltsverzeichnis ist entsprechend anzupas-
sen. In der Bezeichnung des Abschnitts A wird das 
Wort »Gebühr« durch das Wort »Gebührengegen-
stände« ersetzt.

Artikel 2

Aufhebung der Gebührenverordnung IntM

Die Gebührenverordnung IntM vom 29. Januar 2015 
(GBl. S. 96, 98), die durch Artikel 8 des Gesetzes vom  
1. Dezember 2015 (GBl. S. 1040, 1047) geändert worden 
ist, wird aufgehoben.

Artikel 3

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in 
Kraft.  

stuttgart, den 15. November 2017

Sozialministerium

Lucha

Innenministerium

Strobl
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